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Fortbildung

Sicherer Verordnen
Parasympatholytika bei überaktiver
Blase

Review
Der in Studien nachgewiesene Unter-
schied zwischen der Gabe eines Para-
sympatholytikums (syn. Anticholiner-
gikums) und Placebo bei Symptomen
einer überaktiven Blasenfunktion ist
zwar statistisch signifikant, oft jedoch
von fraglich klinischer Relevanz – mit
Ausnahme eines vermehrten Auftre-
tens von Mundtrockenheit bei Verum-
gabe. Die Autoren der Übersichtsarbeit
merken noch an, daß es keine Studien
über Langzeiterfolge gibt und ein ge-
zieltes Blasentraining wohl ähnliche
Erfolge zeigen würde. Sie fordern ver-
gleichende Untersuchungen zwischen
beiden Behandlungsmöglichkeiten.

Verglichene Arzneistoffe: Tolterodin
(Detrusitol®), Oxybutynin (Dridase®

und viele Generika), Trospium (Spas-
mex®, Spasmolyt®, Spasmo-Rhoival®,
Spasmo-Urgenin®, Trospi 30®), Propive-
rin (Mictonetten®), Emepronium (Uro-
Ripirin®), Propanthelin (in D nicht im
Handel)

Quelle: Brit. med. J. 2003; 326: 841

Infliximab

Schädigung des Sehnerves
Nach jeweils drei Infusionen Inflixi-
mab (Remicade®) entwickelte sich bei
drei Rheumapatienten im Alter von 54
und 62 Jahren eine Optikusneuropa-
thie mit Papillenschwellung sowie zen-
tralen Einschränkungen des Gesichts-
feldes und der Sehschärfe. Das klini-
sche Bild unterschied sich von dem Bild
einer demyelinisierenden Optikusneu-
ritis (in den Fachinformationen des
Herstellers erwähnt) und wurde als to-
xische anteriore Optikusneuropathie
diagnostiziert. Trotz einer Therapie mit
Glukokortikoiden blieben die Verände-
rungen irreversibel.

Anmerkungen: In Deutschland ist Infli-
ximab in der Therapie der rheumatoi-

den Arthritis nur zugelassen in Kom-
bination mit Methotrexat und nur
bei Patienten mit aktiver Erkran-
kung, die unzureichend auf  krank-
heitsmodifizierende Präparate, ein-
schließlich Methotrexat, angespro-
chen haben. In Anbetracht des noch
nicht vollständig bekannten Risiko-
potentials und vieler bereits bekann-
ter unerwünschter Wirkungen (z.B.
Erhöhung der Infektanfälligkeit),
sollten die Indikationseinschränkun-
gen dieses hochwirksamen Arznei-
stoffes strikt beachtet werden.

Quelle: Brit. med, J. 2003; 326: 579

Pantoprazol

Interstitielle Nephritis
Ein Fallbeispiel eines 72jährigen Pa-
tienten, bei dem nach vierwöchiger
Therapie mit Pantoprazol (Pantozol®)
eine interstitielle Nephritis auftrat,
nimmt die AkdÄ zum Anlaß, über die-
se unerwünschte Wirkung auch bei an-
deren Protonenpumpenhemmern (PI)
näher aufzuklären. Zu Omeprazol
(Antra®, viele Generika) liegen der Ak-
dÄ drei Verdachtsfälle vor, zu Rabe-
prazol (Pariet®) ein Fall und zu Eso-
meprazol (Nexium®) und Lansoprazol
(Agopton®, Lanzot) kein Fall. Die Ak-
dÄ vermutet eine Gruppeneigenschaft
der PI und verweist darauf, daß nur
bei Omeprazol-haltigen Arzneimitteln
in den Fachinformationen auf das sel-
tene Auftreten einer interstitiellen Ne-
phritis aufmerksam gemacht wird. Bei
Anwendung über einer Woche emp-
fiehlt die AkdÄ, Eiweiß und Leukos im
Urin zu überprüfen und gegebenenfalls
den Kreatininwert zu bestimmen.

Anmerkungen: In Australien wurden
bisher 18 Fälle einer interstitiellen Ne-
phritis unter der Einnahme von Ome-
prazol, zwei Fälle nach Rabeprazolgabe
und keiner unter den anderen PI regi-
striert. Erstaunlich ist, daß in den dorti-
gen Produktinformationen aller PI auf
das Auftreten einer interstitiellen Ne-
phritis hingewiesen wird. Bei unspezifi-
schen Krankheitszeichen ohne identifi-
zierbare Ursache empfehlen die Austra-

lier eine Überprüfung der Nierenfunk-
tion bei Patienten, die einen PI einneh-
men.

Quellen: Dt-Ärztebl. 2003; 100(20): C 1083;
Austr. Adv. Drug React. Bull. 2003; 22(2): 4

Arzneimittelversorgung

Alten- und Pflegeheime
In einer nicht repräsentativen Zu-
fallsstichprobe (127 Alten- und Pfle-
geheime in NRW, 381 Heimbewoh-
ner) wurden die bereitgestellten und
die im Medikamentenblatt doku-
mentierten Arzneimittel miteinander
verglichen. Bei der Hälfte der Heime
konnten keine Fehler (Fehlen eines
Medikamentes, falsches Medika-
ment, falsche Dosierung, falscher
Anwendungszeitpunkt), bei 30 % je-
weils ein Fehler und bei circa 20 %
der besuchten Heime konnten zwei
Drittel aller Fehler festgestellt wer-
den. 24 % der Heimbewohner er-
hielten 10 - 14 verschiedene Medika-
mente und 4 % sogar 15 – 19 Präpa-
rate.

Anmerkung: Da einzelne Verbände von
Heimträgern ihre Mitglieder aufgefor-
dert hatten, nicht an der Untersuchung
teilzunehmen, sind die Ergebnisse in der
Tat nicht repräsentativ. Ärztinnen und
Ärzte sollten bei Arzneimittelverord-
nungen in Heimen stichprobenhaft
überprüfen, ob diese auch ausgeführt
werden. Dies gilt insbesondere in Hei-
men ohne interne zweite Kontrolle der
bereitgestellten Medikamente und ohne
eine zentrale Medikamentendokumen-
tation. Hinsichtlich der festgestellten
Mehrfachverordnungen wären eine Ab-
sprache unter den mitbehandelnden
Ärztinnen und Ärzten und eine Über-
prüfung des eigenen Verordnungsver-
haltens sinnvoll. Die AkdÄ empfiehlt
die Aufstellung einer Rangfolge der zu
behandelnden Krankheiten und ver-
weist darauf, daß eine rein symptomati-
sche Therapie im Alter eher schädlich
sei und das Absetzen verschiedener Me-
dikamente eine Besserung des Befindens
mit sich bringen kann.

Quelle: Gesundheitswesen 2003; 65: 236
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